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Erhöhung der Sonderschulbeiträge

Bisher leistete die Invalidenversicherung an die Sonderschulung behinderter
Kinder einen Schulgeldbeitrag von Fr. 2.- im Tag und einen Kostgeldbeitrag
von Fr. 3.- im Tag, wenn das Kind im Schulheim Verpflegung und Unterkunft
erhielt. War lediglich auswärtige Verpflegung erforderlich, so wurde Fr. 1.— für
jede Hauptmahlzeit ausgerichtet (Art. 10 der IVV).

Diese Ansätze haben sich schon lange als zu niedrig erwiesen. Während der
Staat die Schulung gesunder Kinder unentgeltlich gewährt, ohne von den Eltern
Beiträge zu verlangen, mußten die Eltern behinderter Kinder oft namhafte
Beiträge an die Schulungskosten leisten. Sowohl in der Eingabe der SAEB wie auch
der Pro Infirmis zur Revision des IVG wurde eine wesentliche Erhöhung dieser
Schulgeldbeiträge beantragt. Vorgängig der eigentlichen Revision der IV hat
'der Bundesrat nun mit einem BRB vom 17. Mai 1966 die Vollziehungsverordnung
geändert und dabei die Schulgeldbeiträge wie folgt erhöht:

IVV Art. 10, Abs. 1

An die Sonderschulung gemäß Art. 8 Abs. 1 Buchstabe a gewährt dieVersicherung :

a) einen Schulgeldbeitrag von 6 Franken im Tag;
b) einen Kostgeldbeitrag von 4 Franken im Tag an die durch die

Sonderschulung bedingte auswärtige Verpflegung und Unterkunft. Ist lediglich
auswärtige Verpflegung erforderlich, so wird ein Beitrag von 2 Franken für jede
Hauptmahlzeit ausgerichtet.

Dieser Beschluß tritt rückwirkend auf den 1. April 1966 in Kraft. Er gilt nur
für die seither in einer Sonderschule verbrachten Schul- und Aufenthaltstage.

Wir freuen uns sehr über diesen Beschluß, der den Eltern behinderter Kinder
eine wesentliche finanzielle Erleichterung bringt. Zu hoffen ist, daß auch der
Pflegebeitrag für die nicht bildungsfähigen Minderjährigen in Bälde ebenfalls den
heutigen Verhältnissen angepaßt wird. Dr. F. Nüscheler

Das Zürcher Sozialjahr

(Mitg.) Kürzlich wurde ein Verein «Zürcher Sozialjahr» gegründet. Es handelt
sich um eine neue Institution - der jedermann beitreten kann -, die sich mit der
Aufgabe befaßt, in neuartiger Weise einen freiwilligen einjährigen Kurs für
schulentlassene Mädchen durchzuführen. Dieses Sozialjahr dient zur Vorbereitung für
den eigenen künftigen Haushalt, es ist aber auch sehr wertvoll als Überbrückungs-
jahr für Pflege- und Spezialberufe und dürfte geeignet sein, manche Berufung in
dieser Richtung aufzuzeigen.

Für dieses Sozialjahr können sich schulentlassene Mädchen aus Zürich (oder
aus der übrigen Schweiz, wenn sie in Zürich eine Unterkunft haben) zu einem
zweiwöchigen Einführungskurs melden. Anschließend helfen sie zweimal drei
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